
land bekommen soll und daß der Unverheiratete eben
falls möglichst bald ssin eigenes Zimmer haben soll, 
welches heizbar sein muß, so ist das nach unserer Auf
fassung eme selbstverständliche Forderung. Wenn Sie 
sich im Bereich unserer Republik umsehen, dann 
werden Sie da und dort noch sehr wohl manches 
Bauernhaus Anden, in dem eine gute Stube vorhanden 
ist, die im Jahr vielleicht zehnmal benutzt wird und 
die übrigen 350 Tage leer dasteht, obwohl es dringend 
notwendig wäre, auch dort Menschen unterzubringen. 
Und aus wieviel brauchbaren Zimmern wurden Ab
stellräume oder Geschirrkammern gemacht, um keine 
Mitbewohner zu bekommen!

So wird auch dieses Gesetz dazu dienen, das ganze 
Problem der Umsiedler, der noch nicht Seßhaften, 
leichter zu lösen, wobei ich zu bedenken gebe, daß die 
Zahl der Landarbeiter und Landarbeiterinnen trotz der 
Bodenreform im Bereich unserer Republik um nahezu 
200 000 Menschen zugenommen hat. Das ist mehr als 
ein Beweis, daß die Bodenreform den Landarbeiter
beruf nicht zerschlagen hat. Im Gegenteil, wir werden 
auch in Zukunft immer einen großen Bedarf an guten 
landwirtschaftlichen Arbeitskräften haben, und gerade 
deshalb ist die Gesetzesvorlage so wichtig.

Ferner gebe ich zu bedenken, daß wir durch die 
Schaffung des volkseigenen Sektors in der Landwirt
schaft in Zukunft mehr als bisher einen hohen Stand 
von aualiAzierten Männern und Frauen in der Land
wirtschaft dringend benötigen und daß wir eine 
Qualitätsarbeit nur dann verlangen können, wenn wir 
auch die entsprechende Gegenleistung tun. Es ist leider 
heute keineswegs so, daß in unseren volkseigenen 
Gütern alles bereits bestens gelöst ist. Im Gegenteil, 
ich bin der festen Überzeugung, wenn dieses Gesetz 
verabschiedet s=in wird, wird sich mancher Leiter eines 
volkseigenen Betriebes den Kopf zerbrechen müssen, 
wie er für seine Belegschaft bessere Unterbringungs
möglichkeiten, bessere Tagesräume und bessere Arbeits
bedingungen schafft, weil er dies bisher aus s i c h  
s e l b s t  h e r a u s  n i c h t  t a t .

Nun zum Einzelnen! Ich möchte mich nur auf die 
wichtigsten Punkte beschränken, die in dem vorliegen
den Entwurf auf , Grund einer interfraktionellen 
Sitzung, die am letzten Montag, also am 5. Dezember, 
stattgefunden hat, ergänzt' bzw. gestrichen werden 
müssen, nachdem über diese Einzelheiten Einstimmig
keit erzielt wurde.

Ich darf Sie bitten, die Vorlage zur Hand zu nehmen. 
Ich würde vorschlagen, im § 2 Ziffer 1 entsprechend 
dieser Sitzung hinter den Worten „einen schrift
lichen Arbeitsvertrag abzuschließen“ einzufügen „auf 
der Grundlage der T a r i f v e r t r ä g e “ ,  nicht „des 
Tarifvertrages“, da1 wir bekanntlich z w e i  Tarif
verträge in der Landwirtschaft haben. Der eine Tarif
vertrag ist abgeschlossen zwischen der zentralen Tarif- 
kommisssion, die von den Landwirten der privaten 
Landwirtschaft der Zone gewählt wurde, und dem 
Zentralvorstand der IG Land- und Forstwirtschaft des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, und zwar am
1. Mai 1949. Es ist der Tarifvertrag für die privaten 
landwirtschaftlichen Betriebe. Der zweite Tarifvertrag, 
in Kraft getreten am 1. Dezember dieses Jahres, ist der 
Tarifvertrag der volkseigenen Güter. Beide Tarifver
träge stimmen in den allermeisten Punkten überein. Sie 
sind nur insoweit voneinander in etwas abweichend, 
als man die anders geartete betriebliche Struktur 
berücksichtigen mußte.

Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß in § 2 
Ziffer 4 ein Wort angeführt ist, über das auch dis
kutiert worden ist. Es heißt hier: „Eine fristlose Kün
digung aus e i n e m w i c h t i g e n  G r u n d e  ist jeder
zeit zulässig.“ Wir wiaren gebeten worden, diese Worte 
anders zu formulieren oder in den Durchführungs
bestimmungen zu kommentieren. Meine Damen und

Herren, das ist nicht notwendig. Das ist ein Begriff des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, § 626, und derselbe Begriff 
erscheint im Handelsgesetz und in der Gewerbeordnung.

Ich möchte weiter darauf hinweisen, daß eine ähn
liche Fragestellung auch auftauchte im Zusammenhang 
mit §4 Absatz 5. Es heißt da: „Ist der Beschäftigte für 
eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g  k u r z e  Z e i t  durch einen 
in seiner Person liegenden Grund ... verhindert, so be
hält er den Anspruch auf Tariflohn.“ Auch dieser Begriff 
„verhältnismäßig kurze Zeit“ ist verankert im Bürger
lichen Gesetzbuch, § 616.

Ich möchte ferner auf den § 3, betr. Arbeitszeit, hin
weisen. Es hat hier zunächst eine lange Diskussion 
um die 48-Stundenwoche gegeben. Wer die schüchternen 
Versuche, die im Laufe der Jahrzehnte gemacht worden 
sind, um für die Landwirtschaft eine Arbeitszeit fest
zulegen, verfolgt, der stellt fest, daß man in den Vor
schlägen und Tarifen zwischen dem 10-, 9- und 
8-Stundentag hin und her probierte, daß man zum 
Teil sogar bis zu 12 Stunden festsetzte, aber daß man 
niemals den Versuch gemacht hat, klare Verhältnisse 
analog den Verhältnissen in der Industrie zu schaffen. 
Das ist hier getan worden.

Die Landwirtschaft soll jedoch über die normale 
48-Stundenwoche hinaus eine notwendige Berück
sichtigung erfahren, indem auf Grund dieses Gesetzes 
bis zu 300 Überstunden jährlich gefordert werden 
können, wobei ich ausdrücklich sage: Sollten beispiels
weise im November oder Dezember eines Jahres durch 
eine Katastrophe unvorhergesehene Notstände ein- 
treten und die 300 Überstunden schon geleistet sein, 
so bleibt es selbstverständlich den zuständigen Arbeits
ämtern überlassen, in gegenseitiger Vereinbarung 
mit der IG zu sagen: hier kann auch mal um 10, 20, 
30 Stunden mehr gearbeitet werden. Dieses Recht wird 
also hier in keiner Weise bestritten.

Wir haben die Zeit für das Füttern und die PAege der 
Tiere mit in die 48-Stundenwoche einkalkuliert, ob
wohl gerade über diesen Punkt sehr ernste Bedenken 
zum Ausdruck gekommen' sind. Ich möchte aber zu
nächst einmal auf den § 11 des Tarifvertrages für die 
privaten landwirtschaftlichen Betriebe hinweisen, in 
welchem bereits das Füttern der Tiere hinreichend 
berücksichtigt ist. Dies kommt außerdem in diesem 
Tarifvertrag durch Sonderbestimmungen zum Aus
druck, in welcher Form der Spezialist entlohnt werden 
soll, in der Anlage 2 В z. В. der Melker, der Schäfer 
und der Schweinezuchtmeister. Wenn man diese Mög
lichkeiten ausschöpft — und dazu ist ja der Arbeitgeber 
verpüichtet —, so wird hier sowohl für den Arbeit
geber als selbstverständlich auch für den Arbeitnehmer 
eine gerechte Lösung gefunden werden. Im übrigen 
sollte man für sich einmal eine Berechnung anstellen, 
ob diese 300 Stünden ausreichen. Wir können dazu 
sagen, daß diese 300 Stunden im allgemeinen bei einer 
richtigen betrieblichen Organisation ausreichen werden, 
obwohl ich zugebe, daß in den ersten Zeiten selbst
verständlich da und dort gewisse Härten für den 
Bauern spürbar werden. Nun, Neues wird nicht dadurch 
geboren, daß man es sofort in Form von Zuckerbrot 
serviert. Neues kann nur Wirklichkeit werden, wenn 
sich a l l e  d a r a n  B e t e i l i g t e n  dafür einsetzen.

Ich möchte ferner auf den § 5 hinweisen. In § 5 wird 
es notwendig sein, unter Ziffer 1 folgende Änderung 
durchzuführen: Es heißt hier: „Die Gemeindevertretung 
ist berechtigt, im Einvernehmen ... den Betriebs
inhaber oder Betriebsleiter zu verpüichten, Wohnraum 
für ständig Beschäftigte zur Verfügung zu stellen.“ Es 
wird hier vorgeschlagen, aus dieser Berechtigung, von 
der ja keine VerpAichtung unabdingbar abzuleiten wäre, 
eine VerpAichtung zu machen, dann aber diese Ver
pAichtung etwas elastisch zu gestalten durch die Ein
fügung der Worte „wenn irgend möglich“. Es wird also 
vorgeschlagen, diesen Absatz 1 so zu gestalten: „Die
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